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BUNDEESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A-1045 Wien 
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Herrn 
Präsidenten des 
Nationalrates Datum: 7. JAN. 1937 

I VerteilL!���l��.�f Parlament 
1010 Wien --- --- c>SI '1 a� �{ � � 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 6505 Datum 

DW 
Fp 212/86/Dr.Z/Pe 
Dr. Zacherl 

4460 02.01.87 

Betreff 

Anpassung diverser Verbrauchsteuergesetze 
und Monopolgesetze an den neuen Zolltarif 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Einem Ersuchen des Bundesministeriums für Finanzen entspre-

chend beehren wir uns, Ihnen in der Anlage 25 Exemplare un-

serer zum obzitierten Gesetzentwurf an das Bundesministerium 

für Finanzen abgebenen Stellungnahme zur gefälligen Kennt-

nisnahme zu übermitteln. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

25 Exemplare 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Für den Generalsekretär: 

,( d I"D. A { /'. !.;" ,J .�\.../ 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

C reditanstalt -Bankverei n 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 

9/SN-289/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschllftskllmmer. A-l�9lfien 
Postfllch 

Ergeht an: 
I:T-älle-Landeskammern 
2.) alle Bundessektionen 
3.) HA-Abteilung 

5 .) alle Mitgl.d.Fp.-Aussch. 
6.) Hr.Gen.Sekr.Stv.Dr. Reiger 
7.) Presseabteilung 

4.) Ref.f.Konsumgen. 8.) Präsidialabteilung 

Ihre ZlIhl /Nllchricht vom • Unsere ZlIhl/Sllchbellrbeiter 

Betreff 

Fp 212/86/Dr.Z/Pe 
Dr. Zacherl 

Anpassung diverser Verbrauchsteuergesetze 
und Monopolgesetze an den neuen Zolltarif 

(0222) 6505 
4460DW 

Dlltum 

30.12.86 

In der Anlage übermittelt die Bundeskammer den Wortlaut ihrer in 

obiger Angelegenheit dem Bundesministerium für Finanzen über-

reichten Stellungnahme vom 29. 12. 1986 zur gefälligen Kenntnis-

nahme. 

Wiedner Hlluptstrllße 63 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswinschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 1 97 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8,Postfach 2 
1015 lIJien 

Ihre Zahl/Nachncht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 

4460 DW 

Datum 

GZ VSt 100/ 10-111/ 
11/ 86, 6.11.1986 

Betreff 

Fp 212/ 86/ Dr.Z/ Pe 
Dr. Zacherl 

29.12.86 

Anpassung diverser Verbrauchssteuergesetze 
und Monpolgesetze an den neuen Zolltarif 

Die Bundeskammer der gewerblichen lIJirtschaft beehrt sich, zu 

dem mit do. Note v. 6. 11. 1986, GZ VSt 100/ 10-111/ 11/ 86, 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mi-

neralölsteuergesetz 1981, das Gasöl-Steuerbegünstigungsge-

setz, d�s Biersteuergesetz 1977, das Schaumweinsteuergesetz 

1960, das Tabaksteuergesetz 1962, das Tabakmonopolgesetz 

1968 und das Salzmonopolgesetz geändert werden sollen, mit-

zuteilen, daß sie bis auf Abschnitt IV betreffend das 

Schaumweinsteuer gesetz 1960, gegen den Inhalt dieses Gesetz-

entwurfes keinen Einwand erhebt. 

Zu Abschnitt IV ist zu bemerken, daß dzt. nur Tr�ubenschaum-

wein und Obstschaumwein der Schaumweinbesteuerung unterlie-

gen. Aufgrund der hypothetischen Ann�hme, es könne durch die 

Wiedner Hauptstraße 63 
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Seite 2 

Aromatisierung von Wein der Schaumweinbesteuerung ausgewi

chen werden, sieht der Entwurf eine Ausdehnung des Steuerge

genstands auf aromatisierte Weine der derzeitigen ZTNr. 

22.06 A mit einem Ü berdruck von 3 bar oder darüber vor. Wie 

das Bundesgremium des Wein- und Spirituosengroßhandels hiezu' 

mitteilt, werden derartige Produkte in der Praxis weder er

zeugt noch angeboten. Eine Ausdehnung des Steuergegenstands

aus rein theoretischen Ü berlegungen erscheint daher nicht 

gerechtfertigt. 

Des weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Umstel

lung des Zolltarifs auf das Harmonisierte System laut GATT

Richtlinie nicht zum Anlaß für Abgabenerhöhungen irgendwel

cher Art genommen werden darf. 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft bittet, den Ab-

schnitt IV des Gesetzentwurfes im Sinne der vorgetragenen 

Bedenken noch einmal zu überarbeiten. 
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